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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.2004

Rechtssatz

Ein Unfall iSd § 4 StVO liegt auch vor, wenn es auf einer Straße mit ö1entlichem Verkehr im Zusammenhang mit einem

Viehtrieb zu einer Beschädigung eines Pkws durch eine Kuh kommt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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